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Urteil des SG Stuttgart zu Honorarstrafen für TI-Verweigerer – Ich bin ziemlich fassungslos 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,  

 

wir haben heute vor dem Sozialgericht Stuttgart in erster Instanz das Verfahren wegen der Honorarstrafen bei 
TI-Verweigerung verloren. Das ist sehr enttäuschend für alle Beteiligten, die sich aus vielerlei nachvollziehbaren 
Gründen geweigert hatten, die unsicheren Konnektoren trotz massivem Druck von Seiten der Politik, 
Krankenkassen und KVen zu installieren. In den meisten Praxen wurde bis heute nur wegen des Drucks 
installiert, nicht weil die TI irgendetwas positives für die Praxen gebracht hätte. Wir sitzen zudem auf den 
Kosten. 
 
Die vielen technischen Probleme und auch die lange fehlende Datenschutzfolgenabschätzung, ein klarer 
Verstoß gegen die europäische Datenschutzgrundverordnung, haben vor Gericht keine Rolle gespielt. 
 
Nun bin ich mit Kritik an Gerichtsentscheidungen immer zurückhaltend, aber mir fehlt wirklich jedes Verständnis 
dafür, dass uns ein Gericht zwei Jahre auf ein Verfahren warten lässt und dann im Verfahren die komplexen 
technischen Details zur Datensicherheit keine Rolle spielen. Es wurde nach dem Motto entschieden, es ist alles 
rechtens, was im SGB V steht, egal ob z.B. die Technik oder der Datenschutz funktionieren. SGB V schlägt 
europäische Datenschutzgrundverordnung. Auf der Basis hätte man schon vor zwei Jahren entscheiden 
können. 
 
Natürlich sind wir bei MEDI alle enttäuscht, aber wir hatten auch nicht erwartet, dass die letzte Instanz bei 
dieser Entscheidung das SG Stuttgart sein würde. Wir sind nach wie vor von der Rechtmäßigkeit unserer 
Argumente überzeugt. Jetzt werden wir die Urteilsbegründung abwarten und dann entscheiden, ob wir Berufung 
beim LSG einlegen oder gleich vor das BSG ziehen. 
 
Es wäre schön, wenn das nächste Verfahren nicht wieder erst in zwei Jahren angesetzt würde. 
 
Mit freundlichen kollegialen Grüßen 
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